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Einer der üblichen Wirkungskreise des Nachlass-
pflegers ist die ,,Erbenermittlung", weshalb bei die-
sem Stichwort gerne auf die Möglichkeiten der Er-

mittlung von gesetzlichen Erben hingewiesen wird.
Es gibt eine Vielzahl von Ansatzpunkten, wie man
unbekannte Erben ermitteln kann. Doch auch ganz
ohne diesen Wirkungskreis gehört die Erbenermitt-
lung im engeren Sinne sogar stets zu den Aufgaben
des Nachlasspflegers. Nämlich immer dann, wenn
z.B. eine Wohnung nach Wertsachen durchsucht
wird, muss auch stets ein besonderes Augenmerk auf
das Auffinden von Testamenten gerichtet sein. Ziel
jeder Pflegschaft für unbekannte Erben ist es näm-

Iich, dass die Erben gefunden werden, damit die im
Interesse dieser Erben angeoldnete gerichtliche Si-

cherungsmaßnahme alsbald wieder aufgehoben wer-
den kann.l Abgesehen davon ist jedes aufgefundene
Testament einer verstorbenen Person unverzüglich
(ohne schuldhaftes Zögern)2 vom Finder beim Nach-

lassgericht abzugeben (S 22591 BGB). Wer dem nicht
nachkommt oder versucht, das Testament zu unter-
drücken, kann sogar mit Gefängnisstrafe bis zu 5

Jahren bestraft werden (S 2741Nr. i SIGB). Auch ist
es möglich, dass dann eine Erbunwürdigkeit festge-
stellt werden kann ($ 2339 I Nr. 4 BGB).

Darum hat der Nachlasspfleger sowohl bei der Woh-

nungsdurchsuchung als auch z.B. bei der'Öffnung
eines Schließfaches darauf zu achten, dass diese

Maßnahmen schnellstmöglich vorgenommen wer-
den, damit dort eventuell verwahrte Testamente um-
gehend gefunden werden und ihre Wirkung entfalten
können. Gerade die Öffnung eines Bankschließfaches
sollte deswegen nicht zu lange aufgeschobenwerden,
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wenngleich es einem Testator nicht anzuraten ist,
seinen letzten Willen dort zu verwahren. Nach einer
im Jahre 2007 erfolgten Umfrage des Deutschen Fo-

rums für Erbrecht haben nur gut 25 % der Befrag-

ten ein Testament errichtet.3 Obwohl diese Umfrage
schon älter ist und die Quote ggf. mit zunehlnendem
Alter der Befragten ansteigen dürfte, wird doch deut-
lich, dass wahrscheinlich der überwiegende Teil der
Bevölkerung bei seinem Tode dann kein Testament

errichtet hat. Derjenige, der eine letztwillige Verfü-
gung verfasst hat, wird deswegen auch wollen, dass

diese gefunden wird und zur Eröffnung kommt. Wer

sicher gehen will, sollte demnach eine Hinterlegung
des Testaments beim Nachlassgericht in Betracht zie-

hen. Die amtliche Verwahrung nach $$ 344,346 ff.
FamFG kostet dabei im Übrigen nur eine pauschale

Gebühr in Höhe von 75 €.4

Ohne eine amtliche Hinterlegung des Testaments

bleibt besonders bei der Verwahrung der Verfügung
in der Wohnung darauf zu hoffen, dass das Schrift-
stück auch gefunden wird. Gerade bei der Durch-
suchung der Wohnung des Erblassers muss bedacht

werden, dass der Erblasser nicht immer eine oldent-
liche Sortierung seiner Unterlagen hinterlassen hat.

Vielfach sind Nachlasswohnungen chaotisch oder
(2.8. im Falle von ,,Messie-Wohnungen") sogar kaum
zu betreten, geschweige denn vollständig durch-
suchbar. Dennoch muss in der Wohnung besonders

sorgfältig versucht werden, die zur Nachlassrege-

lung benötigten Dokumente zu finden. Hierzu gehört
natürlich das Öffnen und Durchsuchen aller Schrän-

ke und sonstiger Behältnisse, aber auch der Unter-
lagen, die lose irgendwo herumliegen und durchaus

1 Siebert, ZEV 2019,688 m.w.N.

2 Eine Handlung ist dann,,unverzüglich" erfolgt, wenn sie innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessen
den Prüfungs- und Überlegungszeit vorgenommen wird. Vgl. BGH v.24.1,.2008 - VII ZR 17107, NJW 2008, 985 Rn. 18.

3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2313/umfrage/testament-oder-erbvertrag-vorhanden/.
4 KV Nr. 12100 GNotKG.
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auch noch schnell vor dem nahenden Tode errichtete
Verfügungen beinhalten können. Selbst Briefstapel
und Zettelsammlungen in Geldbeuteln oder anderen

Taschen können Ietztwillige Verfügungen beinhal-
ten. Es empfiehlt sich deswegen, so gut es geht, ent-

weder vor Ort eine ausführliche Sichtung dieser Un-

terlagen vorzunehmen, oder aber solche Papierberge

durch Mitnahme sicherzustellen und spätel in Ruhe

im Büro zu sichten. Nicht verkehrt kann es zudem

sein, für evtl.- später notwendige Nachweiszwecke

auch einige eindeutig dem Erblasser zuordenbare
handschriftliche Notizen mitzunehmen, damit durch
diese bei Bedarf, im Rahmen eines vielleicht nötigen
Schriftgutachtens, Vergleichsunterlagen zur Hand-
schrift vorgelegt werden können. Auch die Räumung
einer Wohnung zum Zwecke der besseren Durchsu-
chung nach einem Testament kann sachdienlich sein
und selbst bei einer dem Erblasser gehörenden Im-
mobilie dann bei der Erbschaftsteuer als Kosten der

Nachlassregelung nach $ 10 V Nr. ErbStG steuermin-
dernd geltend gemacht werden.5

Dabei wird und muss nicht jedes Testament un-
bedingt als solches auch bezeichnet sein. Für ein
wirksames privatschriftliches Testament reicht es

nach S 2247 BGB schon aus, dass dieses in Testier-

absicht eigenhändig ge- und unterschlieben ist. Der
Namenszug des Vornamens bei del Unterschlift, Ort
und Datum der Errichtung, sowie Übelschriften wie

,,Mein letzter Wille" oder ähnliche Zusätze, sind bei

deren Fehlen zumeist unschädlich. Es kann sogar
ausnahmsweise der Abschlussfunktion einer Unter-
schrift auf einem eigenhändigen Testament genü-
gen, wenn die Unterschrift nur auf dem Umschlag
angebracht und das darin aufbewahrte Testament

nicht unterschrieben ist.6 Deswegen sind auch (be-

schriftete) Briefumschläge, in denen Verfügungen
gefunden werden, grundsätzlich mit abzuliefern. Da

die Errichtung eines privatschriftlichen Testaments

in Briefform möglich ist,7 muss ggf. Briefverkehr ge-

sichtet und geprüft werden. Weil Briefe des Testators
jedoch in der Regel verschickt werden, dürften sich
solche ,,Brieftestamente" wohl eher bei den Briefemp-

fängern finden lassen. Selbst bei einem nur wenige
Zentimeter großen und handschriftlich beschriebe-
nen Notizzettel kann es sich aber um ein wirksames
Testament handeln.s

Doch auch solche Schriftstücke, die diesen Vorschrif-
ten offenkundig nicht entsprechen, sollten nicht un-
beachtet gelassen werden. Es obliegt nicht dem Fin-
del eines Testaments, dar'über zu entscheiden, ob

dieses wirksam errichtet wurde oder nicht. Vielfach
kann die Wirksamkeit in der Auffindesituation über-
haupt nicht eindeutig beurteilt werden, denn so kann
ein mit einer Schreibmaschine oder am PC errichte-
tes Testament durchaus z.B. nach den sogenannten
Regeln der Ortsforme, also den Vorschriften, die für
die Testamentserrichtung am Ort der Errichtung ge-

golten haben, doch noch wirksam sein.1o

Die Rechtsprechung der vergangenen Jahre hat sich

besonders bei der Frage, inwieweit an vorgelegte
Testamentskopien ein wirksames Erbrecht geknüpft
werden kann, zunehmend liberalisiert. Man nimmt
inzwischen mehrheitlich an, dass auch mit einer Ko-

pie eines einmal wirksam errichteten handschrift-
lichen Testaments ein Erbnachweis geführt werden
kann, wenn die anderenfalls bei Nichtvorhandensein
des Testaments berufenen Erben dessen mit Wider-
rufsabsicht erfolgte Vernichtung nicht nachweisen

können und deswegen davon ausgegangen wird,
dass das Original des Testaments wohl versehentlich
abhandengekommen ist.11 Dass damit besonders der

möglichen Fälschung von ,,Testamenten" ein weiter
Raum eröffnet wird, ist dulchaus möglich. Die Väter

des BGB dürften (damals in Unkenntnis dessen, dass

es einmal Kopierer geben wird) durchaus ihre Grün-
de gehabt haben, dass beim nachlassgerichtlichen
Verfahren z.B. Personenstandsurkunden zum Nach-

weis der Verwandtschaft sogar in öffentlicher Form

vorgelegt werden müssen (S 352 III FamFG) und sie

dürften es als völlige Selbstverständlichkeit erachtet
haben, dass ein Testament nur dann seine Wirkung
entfalten kann, wenn es im Original vorgelegt wird.
Dass nun die obergerichtliche Rechtsprechung mehr
oder wenigel eine nicht nachzuvollziehende Beweis-

lastumkehr eingeführt hat, führt dazu, dass jedem

anzuraten sein dürfte, niemals Kopien seines Tes-

taments zu verteilen oder gar unbemerkt davon an-
fertigen zu lassen. Ist erst einmal eine Kopie (oder

ein Foto) in andere Hände geraten, hat der Testator
keinen echten Einfluss mehr darauf, wie viele weite-
re Kopien davon in Zukunft noch errichtet werden.
Vernichtet demnach daraufhin der Testator das ur-
sprüngliche Testament in Widerrufsabsicht (S 2225
BGB), oder lässt er es durch einen Dritten in seinem
Auftrag vernichten,l2 kann er sich auch bei Rückfor-
derung der verteilten Kopie nie gänzlich sicher sein,
dass nicht irgendwo doch noch eine weitere Kopie
gefertigt wurde und existiert. Er müsste dann (um

völlige Sicherheit zu haben), seine Verfügung durch
ausdrückliche Nennung in einer neuen Verfügung
widerrufen. Das kann jedoch nicht die Absicht der in
Bezug auf die Testamentserrichtung strengen Rege-

lungen des BGB sein. Dennoch hat gerade der Nach-
lasspfleger besonders auch auf Testamentskopien zu
achten.

Auch wenn der reine Wortlaut des S 2259 I BGB eine
Ablieferungspflicht nur für Testamente umfasst,
muss folglich eine weite Auslegung elfolgen.l3 Hin-
zuweisen ist auch auf die ausdrückliche Verweisung
des S 2300 BGB auf S 2259 BGB und die damit be-
stehende Ablieferungspflicht auch für Erbverträge.
Insgesamt besteht demnach grundsätzlich für jede

Erklärung des Erblassers, die als Verfügung von
Todes wegen ausgelegt werden kann, eine Abliefe-
rungspflicht. Dabei kommt es auf Form, Verschlos-

senheit oder Wirksamkeit nicht an.1a Allerdings ist es

ohne konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
Verfügung von Todes wegen auch nicht erforderlich,
jedes von einer Vielzahl von weit unwahrscheinlich
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als Testament erdenklichen Schriftstücken bei Ge-

richt abzuliefern, damit dort eine Prüfung stattflnden
kann. Es müssen doch zumindest gewisse Anzeichen
einer Velfügung von Todes wegen erkennbar sein.

Gleichwohl gilt der Grundsatz: Lieber zu viel ablie-
fern als zu wenig. Dass das nicht immer so einfach
ist, zeigt der Fall eines sicher ,,besonderen" Testa-

ments, über den das Amtsgericht Köln im Jahle 2020
zu entscheiden hattels und bei dem auch eine Nach-
lasspflegschaft angeordnet war. Der Testator hatte
sein Testament mit Filzstift auf eine Tischplatte ge-

schrieben und dabei eine Alleinerbin für sein ge-

samtes Vermögen eingesetzt. Allerdings hatte er den
Text auf der Tischplatte nicht unterschrieben. Die so

eingesetzte Erbin beantragte einen Alleinerbschein.
Der Antrag wurde zurückgewiesen. Das Nachlassge-
richt stellte dabei fest, dass für die Formwirksamkeit
eines Testaments eine eigenhändig ge- und unter-
schriebene Erklärung notwendig sei. Die Verwen-

dung des Schreibmaterials (Stift und Schröibunterla-
ge) steht dabei dem Testator frei. Das Testament muss
lediglich ,,stofflich manifestiert" sein. Das Testament
darf auch mit und auf ungewöhnlichen Materialien
verfasst werden. Im besagten Fall fehlte lediglich die
Unterschrift des Verstorbenen auf der Tischplatte.
Leider ist nicht bekannt, wie das Gericht nun für die
Zukunft die Tischplatte dauerhaft bei der Nachlass-
akte verwahlt hat.

Denken Sie also daran, wenn Sie das nächste Mal
wieder eine Wohnung durchsuchen und nehmen Sie

ggf. auch eine Handsäge oder gleich die Möbelpacker
mit. Man weiß ja nie.
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Will sich der Erblasser eines Dritten als Werkzeug zur Vernichtung eines Testaments bedienen, darf el diesem keinen
Entschluss- oder Handlungsspielraum belassen. Wird der Auftrag nicht zu Lebzeiten des Erblassers ausgefühlt, liegt kein
rvirksamer Widerruf vor, vgl. OLG München v.11.4.2011- 31 Wx 33/11, NJW-RR 201,1,,945 = Rpfleger 2011, 513.
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